
 

 

 

 „Gaensefurther Schlossbrunnen“-Landesliga 2011 

1. Mannschaftszusammensetzung 

Jeder Startpassinhaber ist automatisch Teil der Ligamannschaft seines Vereins. Es werden 
an jedem Wettkampftag jeweils die drei Bestplatzierten einer Mannschaft gewertet. Start-
berechtigt sind alle Altersklassen männlich und weiblich mit einem gültigen Startpass 
(Grundlage ist die Startpassdatenbank der DTU). 
 
Achtung!: Athleten/innen, die in der 1. oder 2. Bundesliga einen Wettkampf bestritten 
haben (Beschluss-Verbandstag), dürfen danach nicht mehr im gleichen Jahr in einer Lan-
desligamannschaft starten. Diese Athleten/innen sind bei einem Start durch den Veranstal-
ter separat zu werten! Starter der Seniorenliga-Ost des TVSA sind startberechtigt. Die Bil-
dung von Startgemeinschaften ist für die Landesliga nicht zulässig. 
 
2. Anzahl der Mannschaften 

Grundsätzlich ist die Anzahl der Mannschaften in der Landesliga identisch mit der Anzahl 
der Triathlonvereine/Abteilungen, die Mitglieder des TVSA sind.  
 
Achtung!: Möchte ein Verein mit mehr als einer Mannschaft starten, so ist dies dem Liga-
verantwortlichen bis einen Monat vor dem ersten Wettkampf zu melden. Die Startpassin-
haber sind vor dem ersten Ligarennen namentlich den Mannschaften zuzuordnen. Ein 
Wechsel während der Saison ist nicht möglich. Kommen Neumitglieder während der Saison 
hinzu, so sind diese vor ihrem ersten Start einer Mannschaft zuzuordnen. Anderenfalls wer-
den sie für keine der Mannschaften gewertet. 
 
Eine Abstiegs- und Aufstiegsregelung wird nicht getroffen. Regelungen, die den Aufstieg in 
die Regionalliga betreffen, werden vom zuständigen Ligaausschuss festgelegt. 
 
3. Anzahl der Veranstaltungen 

Im Jahr 2011 werden acht Veranstaltungen durchgeführt, alle sind Ranglisten-Wettbewerbe 
Sachsen-Anhalts und gleichzeitig Landesliga-Wettkämpfe. 
 
3.1.1 Ort und Termin der Veranstaltungen 

Termin   Veranstaltung   Veranstaltungsort 

21.05. 23. Halle Triathlon Halle (Osendorf) 

05.06. 7. Bernburger "Saale-Bären" Triathlon Bernburg 

19.06. 21. Bergwitzsee-Triathlon  Bergwitz 

03.07. 11. Kyffhäuser-Bergtriathlon  Kelbra 

09.07. 23. Altmark-Triathlon  Stendal (Wischer) 

17.07. 7. Geiseltal-Hasse-See-Triathlon Roßbach bei Braunsbedra 

13.08. 14. Concordia-Arendsee-Triathlon  Arendsee 
28.08. 13. Gaensefurther SchlossbrunnenTriathlon  Löderburger See 

Die Veranstalter sichern die Werbung des TVSA und seiner Sponsoren in Zielnähe ab. 

4. Ligawertungsmodus 

Jede/r Athlet/in erhält nach Abschluss des Wettkampfes eine Platzziffer, die sich nach der 
Reihenfolge des Zieleinlaufes im jeweiligen Wettbewerb richtet und ohne Berücksichtigung 
von AK und Geschlecht erfolgt. Es werden nur Mitglieder von Mannschaften des TVSA ge-



 

 

 

wertet. Nicht teilnehmende Mannschaften erhalten für den jeweiligen Wettbewerb keine 
Punkte für die Gesamtwertung. 
Fehlende Mannschaftsmitglieder sowie ausgeschiedene bzw. disqualifizierte Teilnehmer 
erhalten die um eins erhöhte Platzziffer des letzten Finishers einer jeweiligen Veranstal-
tung. 
Die Addition der Platzziffern der drei Besten einer Mannschaft ergeben eine Punktzahl, die 
in eine Reihenfolge gebracht, den jeweiligen Wertungspunkt der Mannschaft ergibt. Priori-
tät bei der Wettkampfauswertung haben die Mannschaften, bei denen mindestens drei 
Teilnehmer finishen; das gilt auch dann, wenn eine Mannschaft mit nur einem oder zwei 
Finishern trotz Addition der höchstmöglichen Platzziffer für einen ausgeschiedenen oder 
nicht teilnehmenden Athleten eine niedrigere Punktzahl erzielt als ein vollständiges Team 
mit drei Platzierten. 
 
Beispiel: Magdeburger TC belegt die Plätze 1 und 3 und erhält für den fehlenden dritten Teil-

nehmer die um eins höhere Platzziffer als der letzte Finisher (bei 48 gewerteten Teil-
nehmern wäre das Platzziffer 49). Damit ergibt sich die Gesamtpunktzahl: 1 + 3 + 49 = 
5. 
Genthiner RC 66 belegt die Plätze 17, 39 und 42; die Gesamtpunktzahl beträgt demzu-
folge 98. 
Trotz der höheren Gesamtpunktzahl werden die Genthiner vor dem Magdeburger TC 
gewertet, da sie mit einer kompletten Mannschaft das Ziel erreicht haben. 

Bei jeder Veranstaltung werden also zunächst alle Teams mit drei Finishern gewertet, dann 
die Mannschaften mit nur zwei Zieleinläufen und zum Schluss Mannschaften mit nur einem 
Teilnehmer. Die bestplatzierte Mannschaft erhält pro Landesligawettkampf 20 Wertungs-
punkte, die Zweitplazierte 19 Punkte usw. 
Bei gleicher Gesamtpunktzahl innerhalb einer Veranstaltung erhalten die betreffenden 
Teams die gleichen Wertungspunkte und die nachfolgende Platzierung bleibt offen.  

Beispiel:  Zwei Mannschaften auf Platz drei erhalten jeweils 18 Punkte, die nächstfolgende Mann-

schaft geht dann mit 16 Punkten in die Tageswertung. 

In die Endauswertung kommen die fünf besten Mannschaftsplatzierungen aus neun 
Wettbewerben. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften entscheidet die 
Mehrzahl der Siege, danach die weitere Rangigkeit der erzielten Plätze aller Wettkämpfe. 
Sollte auch dann noch Übereinstimmung bestehen, werden die Platzziffern der bei den 
jeweils besten fünf Wettbewerben in die Wertung gelangten Starter addiert und die Mann-
schaft mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl ist Sieger.  

Beispiel: Haben zwei Teams jeweils drei Siege errungen, dann werden die zweiten Plätze, an-
schließend die dritten Plätze usw. für die Rangfolge herangezogen. Haben jetzt z.B. 
beide Mannschaften mit je drei ersten und drei zweiten Plätzen immer noch die gleiche 
Rangigkeit, so entscheidet nun die Summe der Platzziffern der Einzelstarter (s. o.) über 
Sieg und Platz. 

Zusätzlich wird eine Einzelwertung durchgeführt (Triathlonrangliste). Der jeweilige Sieger 
eines Wettkampfes erhält 100 Punkte, alle nachfolgenden Athleten einen prozentualen 
Abschlag entsprechend ihrer Zielzeit. Die 5 besten Ergebnisse aus den 8 Ligawettkämpfen 
kommen in die Endabrechnung. 

5. Ligaauswertung 

Die Auswertung und Erstellung der Zwischen- und Endwertung wird vom Veranstaltungsob-
mann übernommen. Für Zeitnahme und Anfertigung der Ergebnisprotokolle der Landesliga-
veranstaltungen sind die Ausrichter selbst verantwortlich.  



 

 

 

Die Ausrichter verpflichten sich, nach Beendigung ihrer Veranstaltung der Geschäftsstelle 
des TVSA und dem Veranstaltungsobmann je ein offizielles und vollständiges Ergebnis-
protokoll zukommen zu lassen. Dieses sollte zur Vereinfachung der Auswertung Verein 
und Bundesland der Teilnehmer ausweisen und auch ausgeschiedene und disqualifizierte 
Sportler erfassen und nicht später als drei Tage nach der Veranstaltung schriftlich der 
Geschäftsstelle und dem Veranstaltungsobmann zur Verfügung stehen. 
 
6. Auszeichnungen/Geldprämien 

Preise und Preisgelder werden im Rahmen der Veranstaltungen vergeben und richten sich 
nach den Möglichkeiten des Ausrichters. 
Für die Gesamtabschlusswertung erhalten die Siegerteams entsprechende Prämien:  
 

1. Platz: Wanderpokal / Urkunde + 250,00 € Siegprämie 

2. Platz: kleiner Pokal / Urkunde + 150,00 € 

3. Platz: kleiner Pokal / Urkunde + 75,00 € 
 


